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ftir nicht notrrendig. Auch ohne Anuag des Angekl. wird dem

Angekl., wenn ein Fail der norwendigen Verteidigaug vorliegt,

einlfl ichwereidigcr beigeordnet. Der Antrag eines \r'eneidigers

hat gem. S 141 StiO hie$ei nur Einfuss auf den Zcirpunl* der

BeiJrdnung. Gem. S 141 Abs. 2 Nr. 4 SIPO ist demAngekl'

zudem, wein ein Fdl der notwendigenVeneidigungvodiegt,
auch ohne Antrag ein Pflichweneidiger sofon beizuordnen'

wenn sich .rsr rf*. (nach Anllageerhebung) ergibt, dass die

Mifirirkung eines Verteidigers notwenög ist'

lüVenn ein Antrag ftir die Pfl ichwerteidigerbeio rdnung, nich t

norwendig ist, so kann auch ein rechtskräftiger Beschl' eine

notwendi[e Pfl ichwerteidigerbeiordnung nicht verhindern'

Zudem beinhaltet der rechmkr?iftige Bescht' des lG Magdcbarg

keine Auseinandersetzung mit dem Problem der potenticllen

Gesamtstrafenbildung. Dasr4G hat sich mit diesem fugum€nt

nicht auseinandetg.tit t Es war i'Ü. vomAngekl'.auch nicht

vorgetragen. DasLG Magdcärr2'musste sich mit dem damals

.oädig *.g.rag.n.n Atgnment der potentiellen Gesamt-

stt"fettblau"g ""fgr""a 
dis'verfristeten Rechtsminels erst

gar nicht auseinanderseuen.

Gegen diese Beurteiltrng sprechen auch nicht die Beschl' des 8GFl
(".it.u.zozt-stB u/21, NIw 2o2r'rs94) unddes OLG Hamm

iv. 21.06.2022 - 5 rü7s 1 l8/22, BeckRS 2022' 16685), welches die

.Lgo*.n,. des 8Gl1 im W'esentlichen wiedcrholt' Dem Beschl'

deiAcäüegt ein Sachverhalt zu Grunde, bci dem es um einen

Antrag auf Bäte[ung eines weiteren Pflichwerteidige-rs ging' Dem

Ang.ü. war in dem äortigen Vcrfahren bcreits cin Pflichw€rteidi-

e.rLie.ordrr.t worden' bies ist in dem hiesigen Verfahren indes

ä1.h, i"t Fall, da dem Angekl. noch gar kein Pflichwerteidiger

beigeordnet wurde. [...]

Mitgeteih von M Jan-Robert Funck, Braunschweig'

r**ffi tr*t*. * #t i* J{*}. * ! i {*#ffiK

ffip*aaüü&. **'+*Ü4*etK*

Beiordnung nach vorheriger
rechtskräftiger Ablehnung
stPo 55 14O, 141

l. Drohen einem Angeklagten in mehreren Parallelverfah-

ren Strafen, die letztlich gesamtstrafenfähig sind und de-

ren Summe voraussichdich eine Hähe erreicht welche das

Merkmal der Schwerc der zu erwartenden Rechtsfolgen
i.S.d. 5 14{t Abs. 2 stPO begründet, ist die Verteidigung in
jedem Verfahren notntrendig.

2. Einer Pflichwerteidigerbeiordnung steht auch nicht ein

vorangegangener rectrtskräftiger Beschluss entgegen, mit
dem einä Beiordnung zu einem früheren Zeitpunkt abge-
lehntworden war.

LG M agdeburg, Beschl. v. 21 . 1 1 .2024 - 1 2 Qs 8O124

Aus den Gründen: II.2J t.'.1 a) [...] Drohen cinem Angckl' in
mehreren Paralleh'crfahren Strafeo, &e lctzdich gesamtstrafcnfähig

sind und deren Summe vorausiehtlich eine Höhe erreicht, wclchc

das Merkmal der Schwere der zu erwartenden Rechtsfolgen i'S'd'

S 140 Abs. 2 SIPO begründet, ist die Veneidigung in jedem Ver-

faluen notwendig. Andirenfalls hinge es von bloßen Zu6lligkeiten,

nämlich der Fra{c ob die Vbrfahren verbundcn wcrden oder nicht,

ab, ob dem Aagekl. ein Veneidiger beizuordndnisr (ALG Narm'
burg,IJtt. v. 22-.05.2013 ' 2 Ss 651 13, BeckRS 2013, 10548; KG,

Bes-chl. u. 06.01.2Afl - 4I[s 212116, BeckRS 2017;1'06064)'

t...1

b) Der Pfichwerteidigerbeiordnung steht auch nicht der

vorangegangene rechtskri.ftige Beschl. da AG Magdcburgv'

[...] artgegen.

Dem Angekl. ist bei Vorliegen der Voraussetzungen des

S 140 SIPO zwingend ein Pflichwerteidiger beizuordnen,

um dem Anspruch des Besch. aufein faires Verfahren zu

genügen.

Die Rechskraft hinden die Pflichweneidigerbeiordnung nicht,

denn diese hat vom Amts wegen at erfolgen' Ein Antrag ist hier-
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